
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/3/10 2Ob571/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1987

Norm

ABGB §1295 Abs1 IId2

Rechtssatz

Der ausdrücklich verbotene, vertragswidrige Gebrauch einer dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Anlage

durch diesen führt grundsätzlich zu keiner Erhöhung der Verkehrssicherungspflicht ihm gegenüber.
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2 Ob 571/86
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